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Sachlicher Teil-FNP „Windenergie“ VG Alzey-Land, Änderung 01/16 

Hier: Beteiligung nach § 4 Abs. 1 BauGB i. V. m. § 2 Abs. 2 BauGB 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

mit Schreiben vom 18.01.2024 baten Sie um Stellungnahme zu dem o. g. Teil-Flä-

chennutzungsplan. Ich bitte die nachfolgenden Hinweise und Anregungen für das Ver-

fahren zu beachten: 

 

1. Allgemeine Wasserwirtschaft - Gewässer/Hochwasserschutz 

Die Starkregengefährdung wird berücksichtigt und gefährdete Bereiche von der Pla-

nung ausgenommen. Oberflächengewässer sind nicht direkt betroffen, diese werden 

inklusive Gewässerrandstreifen als harte Tabukriterien ebenfalls von der Planung aus-

genommen. Aus Sicht der Allgemeinen Wasserwirtschaft bestehen daher keine Be-

denken. 
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2. Grundwasserschutz, Trinkwasserversorgung 

2.1 Wasserschutzgebiete 

Die hier vorgesehenen Planungsbereiche liegen nicht in einem bestehenden oder ge-

planten Wasserschutzgebiet. 

 

2.2 Grundwasserschutz 

Es muss sowohl während der Herstellungsphase der WEA als auch im Betrieb nach-

haltig sichergestellt sein, dass es zu keiner Boden- bzw. Grundwasserverunreinigung 

kommt. Im Zuge der BImSchG-Verfahren sind daher entsprechend weitergehende An-

forderungen insbesondere bzgl. des Umgangs mit wassergefährdenden Stoffen fest-

zusetzen. 

 

2.3 Wasserleitung 

Durch das nördliche Sondergebiet verläuft eine Trinkwasserleitung (DN 600) der Was-

serversorgung Rheinhessen-Pfalz GmbH. Diese darf durch die geplanten WEA inkl. 

der dazugehörigen erforderlichen Leitungsanbindungen nicht in ihrer Funktion beein-

trächtigt werden. Die entsprechenden Abstände/Schutzstreifen etc. sind einzuhalten. 

Ich empfehle vorab eine Abstimmung mit dem Betreiber vorzunehmen. 

 

3. Abwasserbeseitigung 

Keine Bedenken / Keine Ergänzungen. 

 

4. Bodenschutz 

Der Planungsbereich (Gemarkung Gau-Odernheim, u. a. Flur 23, Flurstück 46) ist im 

BODEN-INFORMATIONSSYSTEM RHEINLAND-PFALZ (BIS RP), BODENSCHUTZ-

KATASTER (BOKAT) nicht als bodenschutzrechtlich relevante Fläche erfasst. Es wird 

darauf hingewiesen, dass sich im Bereich dieses Flurstückes/dieser Flurstücke den-

noch hier bislang nicht bekannte und daher nicht erfasste Bodenbelastungen/schädli-

che Bodenveränderungen, Altstandorte/Verdachtsflächen und/oder Altablagerungen 

befinden können und das Kataster somit Lücken aufweisen kann. 
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Bzgl. der nördlich der L 438 befindlichen Teilfläche wird aufgrund der Hangstabilitäts-

karte des Landesamtes für Geologie und Bergbau (kurz LGB) dringend empfohlen, 

das LGB in dieses Verfahren mit einzubinden (siehe Anhang 1). 

Generell wird hiermit auf die Anzeigepflicht gem. § 5 Abs. 1 Landesbodenschutzgesetz 

vom 25.7.2005 hingewiesen. Demnach sind der Grundstückseigentümer und der In-

haber der tatsächlichen Gewalt über das Grundstück (Mieter, Pächter) verpflichtet, 

ihnen bekannte Anhaltspunkte für das Vorliegen einer schädlichen Bodenveränderung 

oder Altlast unverzüglich der zuständigen Behörde (SGD Süd, Regionalstelle Wasser-

wirtschaft, Abfallwirtschaft, Bodenschutz Mainz) mitzuteilen. 

Aus bodenschutzrechtlicher Sicht bestehen keine Bedenken gegen den Flächennut-

zungsplan „Sonderbaufläche „Windenergie“ in der Gemarkung Gau-Odernheim, so-

fern die o. g. Hinweise beachtet werden. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

 

Lisa Sopp 

 

Dieses Schreiben wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift gültig. 

 

Anlagen 

Anlage 1 | LGB Hangstabilitätskarte Auszug Gau-Odernheim-Ost (Stand 20.02.2024) 
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